
Lasse lischt

Polices- und Lomlercim-Zeitung.
Mit Hochfürstlich-Heßisthen gnädigstem Privilegio.

Montag den 19- Ium'us.

Citat io Ed i Ralis.

r) Nachdem von dem HM. Gensd^armes-Regiment des dabey verstorbenen Regiments-Feldscheer
Mcinelö Erben, zur Empfangnehmung des dabey in Verwahrung liegenden Guthaben

des Desimcti von 32 Rthlr. y Alb. 1 hlr. schon zu 2 mahlen durch die hiesige Commercien - Zei
tung, jedoch vergeblich, citiret worden; So wird hiermit aber-und zum letztenmahl anderwär-
tiger Terminus peremtorius auf Montag den 7ten August nächstkünftig angesetzt, in welchem
die etwa noch vorhandene nächste und alleinige Erben ermelten Regiments-Feldscheer Memels,
so gewiß anvoch auf Fürstl. Kriegs - Collegii Lxpechr - Stube zu gewöhnlicher Morgens-Zeit in
Person, oder durch anreichend special Bevollmächtigte zu erscheinen, sich gehörig und vollstän
dig zu legitimiren, und darauf gegen Quittung den odgedachten Betrag zu erheben, widrigem
 fals aber zu gewärtigen haben, daß bey weiterem Ausbleiben sothane Gelder an die Cávente» des
ehemaligen Regiments-Quartiermeister Rittmeister Brucks zurückgegeben, und sie Erben als-
 denn dahier nicht weiter gehöret, sondern abgewiesen werden. Cassel den 5. Jun. 1780.

8ürstl. Heßis. Rriegs-LoUegium hierselbften.

Verpacht-Sachen.

l) Es soll auf gnädigsten Befehl auS Hochfürstliche? Kriegs- und Domainen-Cammer bas Herr
schaft!. sogenannte MeysedugischeGuth zu Nenmorschen, welches ausser denen nöthigen Gebäude«
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